
 
 

Elternbrief zum Schuljahr 2011/2012 
 

8. August 2011 
Sehr geehrte Eltern! 

 
Ich hoffe, Sie konnten zusammen mit Ihren Kindern erholsame und frohe Ferien- und Urlaubstage 
verbringen. Nun hat das neue Schuljahr begonnen und ich möchte Ihnen einige wichtige 
Informationen dazu geben: 
 
Die „Volle Halbtagsschule“ bedeutet Unterricht für die Klassen 1 und 2 bis 12 Uhr, für die 
Klassen 3 und 4 bis 13 Uhr. Die Stunden 1/2 und 3/4 sind als Unterrichtsblöcke zu verstehen, in 
denen die aufgeführten Fächer je nach Unterrichtssituation zeitlich variabel gehandhabt werden. 
Um die individuelle Rhythmisierung des Unterrichts zu erleichtern, sind nur das gemeinsame 
betreute Frühstück und die beiden 15-Minuten-Spielpausen fixiert. Die 5-Minuten-Pausen sind in 
allen Klassen variabel und werden evtl. zu verschiedenen Zeiten eingeplant. 
 
In Absprache mit dem Schulelternbeirat wurden die Unterrichts- und Pausenzeiten so eingeteilt, 
dass freitags Arbeitsgemeinschaften oder Förderunterricht angeboten werden können. Daher 
schließt der normale Unterricht an diesem Tag um 11 Uhr (1. Klassen) bzw. 12 Uhr (2./3./4. 
Klassen). Sollten Kinder, die keine AG oder Förderunterricht besuchen, nicht früher nach Hause 
gehen können, so werden sie bis 12 Uhr (1. Klassen) bzw. 13 Uhr (2./3./4. Klassen) mitbetreut. 
Anmeldung bei der Klassenlehrerin ist erforderlich! 
 
Da es aus verschiedenen Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung von Lehrerinnen, extreme Hitze u.ä.) 
vorkommen kann, dass der stundenplanmäßige Unterricht vorzeitig beendet werden muss, bitten 
wir Sie, den Abschnitt am Schluss dieses Schreibens auszufüllen und an die Schule 
zurückzugeben. 
 
Betreuende Grundschule: In diesem Jahr können wir Betreuung mit erweiterten 
Betreuungszeiten anbieten. Es ist eine Betreuung täglich ab 7 Uhr bis maximal 17 Uhr möglich. Die 
Anmeldung zur Betreuung und zum Mittagessen ist variabel und kann wochenweise geändert 
werden. Wir bitten alle Eltern, die diese Betreuung in Anspruch nehmen möchten, um sofortige 
Meldung bei der Klassenlehrerin oder Schulleitung. Anmeldeformulare und Informationen können 
im Sekretariat abgeholt oder auf der Homepage (www.schule.otterstadt.de) nachgelesen werden. 
Die evtl. Betreuung freitags bis 12 bzw. 13 Uhr ist kostenlos. 
 
Die Grundschule Otterstadt ist ab diesem Schuljahr Schwerpunktschule, d.h. Schülerinnen 
und Schüler, die nach Feststellung der Schulbehörde sonderpädagogischen Förderbedarf haben, 
können integrativ in der Grundschule gefördert/unterricht werden. Die Schüler/innen haben die 
Möglichkeit, im eigenen Lerntempo Lerninhalte zu bewältigen und individuelle Lernziele 
anzustreben. Als Grundlage der Förderung werden für Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Förderpläne erstellt. Die integrative Förderung findet in diesem Schuljahr 
hauptsächlich in der 2. Klasse statt. Hierfür erhalten wir Unterstützung von der Förderschullehrerin 
Frau Wintoch, die mit 20 Lehrerwochenstunden gemeinsam mit den Lehrerinnen Einzelförderung 
und Förderung in Kleingruppen für alle Schüler je nach Bedarf durchführt. 



Entschuldigung im Krankheitsfall: Wir bitten Sie, im Krankheitsfall das Kind bis 
spätestens 8 Uhr in der Schule zu entschuldigen (Tel. 34949). Aus Sicherheitsgründen sollte diese 
Frist unbedingt eingehalten werden. 
 
Ärztliche Versorgung im Notfall: In einem Notfall, bei dem ein Arzt hinzugezogen 
werden sollte, wird das Kind zum nächsterreichbaren Arzt gebracht. Selbstverständlich versuchen 
wir gleichzeitig, die Eltern zu informieren. Sollten Sie mit dieser Regelung nicht einverstanden sein, 
so bitten wir um Ihre schriftliche Erklärung an die Adresse der Schulleitung. 
 
Elternabende: Es werden in allen Klassen Elternabende durchgeführt. Sie erhalten dazu 
gesonderte Einladungen. Die erste Tagung des Schulelternbeirates und aller Lehrkräfte findet kurz 
vor den Herbstferien statt. Rechtzeitige Einladung erfolgt. 
 
Elternsprechstunden: Bitte nutzen Sie immer wieder die Gelegenheit zum Gespräch und 
Gedankenaustausch mit den Lehrkräften. Vereinbaren Sie bitte mit den Lehrkräften rechtzeitig 
einen Termin. Auch die Schulleitung steht Ihnen selbstverständlich zur Aussprache zur Verfügung. 
 

Ferientermine in Rheinland-Pfalz 

Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag:  

Schuljahr Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien Osterferien 
2011/2012 27.06.2011 

bis 
05.08.2011 

04.10.2011 
bis 
14.10.2011 

22.12.2011 
bis 
06.01.2012 

29.03.2012 
bis 
13.04.2012 

2012/2013 02.07.2012 
bis 
10.08.2012 

01.10.2012 
bis 
12.10.2012 

20.12.2012 
bis 
04.01.2013 

20.03.2013 
bis 
05.04.2013 

2013/2014 08.07.2013 
bis 
16.08.2013 

04.10.2013 
bis 
18.10.2013 

23.12.2013 
bis 
07.01.2014 

11.04.2014 
bis 
25.04.2014 

     
 

Bewegliche Ferientage: 
Montag/Dienstag, 20.02.2012 und 21.02.2012 (Fastnacht). 
Freitag, 18.05.2012 (Tag nach Christi Himmelfahrt). 
Freitag, 08.06.2012 (Tag nach Fronleichnam) 
Außerdem ist auch der Dienstag nach Pfingsten, 29.05.2012, als Ausgleich für den Projekttag 
unterrichtsfrei. 
 
Termine: 
Montag, 26.09.11, Kerwemontag = Wandertag der Schule 
Freitag, 11.11.11, Martinsumzug 
Sonntag, 04.12.11, Weihnachtsmarkt 
Samstag, 12.05.12, Projekttag  
Landschulheim der 4. Klassen: 21.05.2012 bis 23.05.2012 



Arbeitsgemeinschaften:  
Die Festlegung der AG-Stunden finden in den nächsten Wochen statt und werden in einem Extra-
Schreiben mitgeteilt.  
 
Für alle Klassen: Der Aufwand von Kopien (Arbeitsblätter) und Bastelmaterial wird immer 
höher und damit auch die Kosten. Wir sind der Meinung, dass ein Kostenbeitrag vertretbar ist und 
bitten Sie um eine (pro Jahr) einmalige Pauschale von 10 Euro pro Kind (abzugeben bei der 
jeweiligen Klassenlehrerin). Der weitaus größere Anteil der Kosten wird immer noch von der 
Gemeinde bestritten. 
 
 
Ich freue mich zusammen mit meinen Kolleginnen auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen, 
liebe Eltern, und wünsche uns allen Kraft, Freude und Erfolg bei unserer gemeinsamen Arbeit zum 
Wohle unserer Kinder. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Christiane Borger, Schulleiterin 
 
 
Anlage: Erklärung „Vorzeitiger Unterrichtsschluss“ 
 
 
 
 
 
Bei vorzeitiger Beendigung des Unterrichtes in Ausnahmefällen 
 

 darf mein Kind die Schule verlassen und den Heimweg antreten. 
 

 soll mein Kind bis zum normalen Unterrichtsende in der Schule bleiben. 
 

 soll mein Kind in den Hort/die Betreuung gehen. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 Name des Kindes     Klasse 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Eltern 


